
Arbeitsrechtsregelung  
zur Änderung des BAT-KF 

 
 

vom 16. Dezember 2015 
 
 

§ 1  
Änderung des BAT-KF  

 
 

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF), der zuletzt 
durch Arbeitsrechtsregelung vom 26. August 2015 geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

1. In § 13 Teil C Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Abweichend von Satz 1 erreichen Mitarbeitende, die in die Entgeltgruppe 
SE 8 b eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und die 
Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5. 
 
Für Mitarbeitende, die in Entgeltgruppen SE 4 eingruppiert sind, gilt die Stufe 
4 als Endstufe.“ 
 
 

2. § 14 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 
Die Angabe „SE 2 bis SE 8“ wird durch die Angabe „SE 2 bis SE 8b“ ersetzt. 
 
 

3. In § 19 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „SE 2 bis SE 8“ durch die Angabe 
„SE 2 bis SE 9“ und die Angabe „SE 9 bis SE 18“ durch die Angabe „SE 10 
bis SE 18“ ersetzt. 

 
 
4. Die Anlage 4 d zum BAT-KF erhält die aus dem Anhang 1 ersichtliche 

Fassung. 
 
 

5. Die Anlage 5 Nr. 3 zum BAT-KF „3. Mitarbeitende in 
Kindertageseinrichtungen“ erhält die aus Anhang 2 ersichtliche Fassung. 

 
 

6. Der Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Mitarbeiterinnen in 
Kindertageseinrichtungen, Anlage 8 zum BAT-KF wird wie folgt gefasst: 
 

 
 

  



 
„Entgeltgruppenplan zum BAT-KF  

für Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen 
SE-Entgeltgruppenplan zum BAT-KF 

Anlage 8 zum BAT-KF  

Vorbemerkungen: 

1. Wird in einem Tätigkeitsmerkmal eine bestimmte Ausbildung vorausgesetzt, sind 

Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrung 

entsprechende Tätigkeiten ausüben, ebenfalls so eingruppiert. 

2. Im Übrigen gelten die Vorbemerkungen des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum 

BAT-KF entsprechend. 

3. Je Kindertagesstätte soll eine ständige Vertreterin der Leiterin bestellt werden. 

Ausgenommen hiervon sind eingruppige Einrichtungen. 

 

1. Pädagogische Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen1 

Fall-

gruppe 

Tätigkeitsmerkmal EGr. 

1. Mitarbeiterinnen als Ergänzungskräfte2 SE 3 

2. Kinderpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung und 

entsprechender Tätigkeit in Integrationsgruppen mit einem Anteil von 

mindestens einem Drittel Kinder mit Behinderung3 

SE 4 

3. Fachkräfte als Ergänzungskräfte4 SE 5 

4. Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit5 SE 8a 

6. Fachkräfte mit entsprechender Tätigkeit 

a) in Integrationsgruppen mit einem Anteil von mindestens einem Drittel 

Kinder mit Behinderung oder in der Einzelintegration3,5,6 

b) als Facherzieherin mit einrichtungsübergreifenden Aufgaben,5 

SE 8b 

5. durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der 

Leiterinnen von Kindertagesstätten mit zwei Gruppen  

SE 9 

7. Leiterinnen von Kindertagesstätten7,8 SE 9 

8. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit zwei Gruppen7,8 SE 13 

9. durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der 

Leiterinnen von Kindertagesstätten mit drei Gruppen 

SE 13 

10. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit drei Gruppen7,8 SE 15 

11. durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der 

Leiterinnen von Kindertagesstätten mit vier oder fünf Gruppen 

SE 15 

12. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit vier oder fünf Gruppen7,8 SE 16 

13. durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der SE 16 



Fall-

gruppe 

Tätigkeitsmerkmal EGr. 

Leiterinnen von Kindertagesstätten mit sechs oder sieben Gruppen 

14. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit sechs oder sieben Gruppen7,8 SE 17 

15. durch ausdrückliche Anordnung bestellte ständige Vertreterinnen der 

Leiterinnen von Kindertagesstätten mit mindestens acht Gruppen 

SE 17 

16. Leiterinnen von Kindertagesstätten mit mindestens acht Gruppen7,8 SE 18 

17. Fachberaterinnen für Kindertagesstätten SE 18 

 

 

Anmerkungen: 

1 
Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen im Sinne der §§ 22 bis 26 SGB VIII in 
Verbindung mit dem jeweiligen Landesrecht. 
Mitarbeiterinnen in außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten in 
Schulen sind in entsprechender Anwendung der Bestimmungen dieser Berufsgruppe 
eingruppiert, wenn die Art der Tätigkeit vergleichbar ist. 

2 
Ergänzungskräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Mitarbeiterinnen in 
Tätigkeiten, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen nicht Fachkräften 
im Sinne der Anmerkung 5 vorbehalten sind. 

3 
Integrationsgruppen sind Gruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen 
Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind. 

4 
Fachkräfte als Ergänzungskräfte sind Fachkräfte im Sinne von Anmerkung 5 Satz 1 in 
Tätigkeiten, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Regelungen nicht diesen 
Fachkräften vorbehalten sind. 

5 
Fachkräfte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind: 

a. Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung, 
b. Heilpädagoginnen mit staatlicher Anerkennung, 
c. Heilerziehungspflegerinnen mit staatlicher Anerkennung, 
d. Kinderkrankenschwestern, die für die Betreuung von Kindern mit besonderem 

pflegerischen Betreuungsbedarf eingesetzt werden, 
e. Absolventinnen von Studiengängen der sozialen Arbeit mit staatlicher 

Anerkennung, 
f. Absolventinnen von Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen der 

Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Kleinkind-/Elementarpädagogik, 
der Heilpädagogik sowie Studiengängen der Fachrichtung Soziale Arbeit oder 
frühkindliche Pädagogik, wenn sie einen Nachweis über eine insgesamt 
mindestens sechsmonatige Praxiserfahrung in der Kindertagesbetreuung 
erbringen. 

Eine entsprechende Tätigkeit liegt vor, wenn sie nach den jeweiligen landesrechtlichen 
Regelungen diesen Fachkräften vorbehalten ist. 

6 
Einzelintegration liegt vor, wenn einzelne Kinder mit Behinderung in Gruppen mit 
Kindern ohne Behinderung besonders betreut werden. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal 
sind die Fachkräfte eingruppiert, die überwiegend mit der Betreuung der Kinder mit 
Behinderung betraut sind. 



7 
Leiterinnen mehrerer Kindertageseinrichtungen sind eine Entgeltgruppe höher 
eingruppiert, als es für die Leitung der größten zu leitenden Einrichtung vorgesehen ist. 
Ist die größte der zu leitenden Einrichtungen eine dreigruppige Einrichtung, ist die 
Leiterin zwei Entgeltgruppen höher eingruppiert. Ist die größte der zu leitenden 
Einrichtungen eine zweigruppige Einrichtung, ist die Leiterin in Stufe 6 zwei 
Entgeltgruppen höher eingruppiert. 

8 

Leiterinnen von Familienzentren erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 100,00 
€.“ 

 

 
§ 2 

Übergangsregelungen 
 

(1) Mitarbeiterinnen, die nach den bis 30. September 2015 geltenden Fallgruppen 1.4, 1.6 
und 1.7 eingruppiert und die am 1. Oktober 2015 aufgrund dieser Arbeitsrechtsregelung in 
eine höhere Entgeltgruppe eingruppiert sind, werden stufengleich und unter Beibehaltung 
der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die neuen Entgeltgruppen übergeleitet.  
Auf alle anderen Fälle, in denen die Mitarbeiterinnen in eine höhere Entgeltgruppe 
eingruppiert sind, finden die Regelungen gemäß § 14 Abs. 4 BAT-KF Anwendung. 
 
(2) Für Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe SE 9 gilt die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens  
erreichte Stufe 1 und 2 als Besitzstand. 
 
(3) Für Mitarbeiterinnen, deren Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe nach den 
Regeln des § 14 Abs. 4 BAT-KF erfolgt und bei denen am 1. Oktober 2015 der 
Stufenaufstieg und die Höhergruppierung zusammenfallen, erfolgt erst der Stufenaufstieg 
und anschließend die Höhergruppierung. 
 
(4) Werden Mitarbeiterinnen aus einer individuellen Endstufe einer höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet oder werden sie höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe das 
Entgelt ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich des Zuordnungs- bzw. 
Höhergruppierungsgewinns, den eine Mitarbeiterin erhält, die aus der Stufe 6 ihrer 
bisherigen Entgeltgruppe der höheren Entgeltgruppe zugeordnet oder in diese 
höhergruppiert wird. Soweit sich allein die Tabellenwerte erhöhen, findet § 4 Abs. 4 Satz 4 
der Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und MTArb-KF Anwendung 
 
(5) Die Arbeitsrechtsregelung findet auf Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 16. 
Dezember 2015 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, keine Anwendung. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt zum 1. Oktober 2015 in Kraft.  
 
 
Dortmund, den 16. Dezember 2015       Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
                                                                         Arbeitsrechtliche Kommission  
                                                                           Der stellvertretende Vorsitzende 

  



Anlage 1 
 

Anlage 4 d zum BAT-KF 
 

Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen 
-monatlich in Euro – 

 
gültig ab 1. Oktober 2015 

 
 

 
 

     Entgelt- 
gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

SE 18 3.445,25 3.560,07 4.019,46 4.363,97 4.880,76 5.196,57 

SE 17 3.102,56 3.416,52 3.789,76 4.019,46 4.478,80 4.748,69 

SE 16 3.024,52 3.341,89 3.594,53 3.904,60 4.249,12 4.455,84 

SE 15 2.913,01 3.215,54 3.445,25 3.709,38 4.134,29 4.318,02 

SE 14 2.909,57 3.182,56 3.437,82 3.697,48 3.984,60 4.185,57 

SE 13 2.879,57 3.102,56 3.387,82 3.617,48 3.904,60 4.048,14 

SE 12 2.815,04 3.093,78 3.367,29 3.608,45 3.907,04 4.033,37 

SE 11 2.715,30 3.049,78 3.195,64 3.563,13 3.850,24 4.022,50 

SE 10 2.589,68 2.857,27 2.991,07 3.387,82 3.709,38 3.973,50 

SE 9 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00 

SE 8b 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00 

SE 8a 2.460,00 2.700,00 2.890,00 3.070,00 3.245,00 3.427,50 

SE 7 2.405,70 2.628,70 2.807,11 2.985,49 3.119,30 3.318,92 

SE 6 2.366,68 2.589,68 2.768,08 2.946,46 3.108,13 3.289,06 

SE 5 2.366,68 2.589,68 2.756,93 2.846,12 2.968,77 3.181,11 

SE 4 2.260,76 2.511,63 2.667,73 2.773,65 2.874,00 3.030,34 

SE 3 2.104,67 2.363,34 2.513,30 2.651,01 2.714,00 2.789,26 

SE 2 2.009,72 2.115,65 2.193,69 2.282,89 2.372,08 2.461,29 

 

  



Anlage 2 
 
 

Bereitschaftsdienstentgelt in Euro 
3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen 

 
gültig ab 1. Oktober 2015 

 
 

Entgelt- 
gruppe 

Stundenentgelt 
 

SE 18 
25,74 

SE 17 
23,70 

SE 16 
23,03 

SE 15 
21,87 

SE 14 
21,80 

SE 13 
21,33 

SE 12 
21,28 

SE 11 
21,01 

SE 10 
19,98 

SE 9 
19,46 

SE 8b 
19,46 

SE 8a 
18,10 

SE 7 
17,61 

SE 6 
17,38 

SE 5 
16,78 

SE 4 
16,36 

SE 3 
15,63 

SE 2 
13,46 

 


